
Anmeldung zur JG & Konfi Rüstzeit vom 02.02.-04.02.2024 im 
Kloster Volkenroda

Name:__________________________________________________

Straße:__________________________________________________

PLZ & Ort:______________________________________________

Geburtsdatum:____________________________________________

Alter zum Zeitpunkt der RZ:________________________________

Email:__________________________________________________

Handy:__________________________________________________

Telefonnummer der Eltern:__________________________________

Die Anmeldung zur Rüstzeit ist vollständig und gültig, wenn dieser 
Anmeldebogen ausgefüllt und unterschrieben inkl. der Rüstzeitkosten
von 100€ entweder an Diakonin Carmen Hille-Meyer oder an 
Pfarrerin Insa Lautzas abgegeben bzw. überwiesen wurde. 
Anmeldeschluss ist der 6.01.2024. In den Kosten der Rüstzeit sind 
Vollpension, Fahrt und das gebuchte Programm enthalten. Die 
Stadtkirchgemeinde bezuschusst bereits jeden TN mit 25€. Sollte 
jemand dennoch aus finanziellen Gründen nicht teilnehmen können, 
dann kann man zuerst beim Amt einen Antrag auf Bildung und 
Teilhabe stellen. Auch könnt ihr euch wegen einer weiteren 
Unterstützung an Carmen oder Pfarrerin Insa Lautzas wenden.

bitte wenden!
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Mir ist bekannt, dass ich an einer Rüstzeit teilnehme. Ich werde die 
Regeln der Gruppe beachten. Für eine gute Gemeinschaft ist es 
wichtig, dass wir aufeinander hören und achten. Ich bin angehalten, 
den Anweisungen der Leitung unbedingt Folge zu leisten, mich in die
Gemeinschaft einzubringen und mich an der Gestaltung der Rüstzeit 
zu beteiligen. Ich versichere, dass ich an keiner ansteckenden 
Krankheit leide. Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die 
Teilnahmebedingungen für Rüstzeiten der Stadtkirchgemeinde 
Zwickau, zu finden unter https://www.stadtkirchgemeinde.de/pflicht-
service.de, sowie die Hausordnung des Rüstzeitheimes. 

Anmerkung: Die hier angegebenen Daten werden ausschließlich zur 
Organisation und Durchführung der Rüstzeit benötigt und verwendet.
Die Daten werden nie an Dritte weitergegeben oder für andere 
Zwecke genutzt.

Bitte füllen Sie alles genau aus, bzw. kreuzen Sie an!

□ Wir haben bar … € bezahlt.

□ Wir haben … € überwiesen.

Empfänger: Ev.-Luth. Kirchenbezirk Zwickau Kassenverwaltung
IBAN: DE39 3506 0190 1665 0090 56
Verwendungszweck: „3309349 TN-Beitrag (Name Teilnehmer)“

___________________ _________________________________
Ort & Datum Unterschrift des Teilnehmers

_________________________________
bei Minderjährigen Unterschrift der 
Sorgeberechtigten
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Freizeitpass Ü18
Rüstzeit für Junge Gemeinde und Konfirmanden 
im Kloster Volkenroda
Termin: 02.02.2024 - 04.02.2024

Name: ______________________________________________
Straße: ______________________________________________
PLZ und Ort: _________________________________________
Geburtsdatum: ________________________________________

Krankenversicherung bei: ______________________________
Versicherungsnummer: ________________________________

Notfallkontakt während der Rüstzeit:
Name: ______________________________________________
Straße: ______________________________________________
PLZ und Ort: _________________________________________
Telefon: _____________________________________________
Handy: ______________________________________________

Ich bin gegen Tetanus/Wundstarrkrampf geimpft?
□ nein □ ja Wenn ja, wann?
___________________________________________

Ich muss bestimmte Medikamente einnehmen?
□ nein □ ja Wie oft und welche?
_______________________________________

Bei mir gibt es etwas Besonderes zu beachten (Krankheiten, Allergien, Ernährung, ...)?
□ nein □ ja Worauf?
_________________________________________________

Ich bin damit einverstanden, dass Bilder in eigenen Veröffentlichungen und sozialen 
Netzwerken verwendet werden dürfen. Mir ist bekannt, dass bei einer 
Internetveröffentlichung jedermann auf das dort veröffentlichte Foto- und Videomaterial 
Zugriff hat. Aus der Zustimmung zur Veröffentlichung leite ich keine Rechte (z.B. Entgelt) 
ab.
Internet: □ nein □ ja
Gemeinde intern: □ nein □ ja (z.B. Poster im JG-Kalender/ den JG-Räumen)

Haftungen bei selbstständigen Unternehmungen, die nicht von der Leitung angesetzt bzw. 
genehmigt sind, übernimmt der Teilnehmer selbst. Ich nehme zur Kenntnis, dass die 
Leitung keine Haftung für abhanden gekommene Gegenstände übernimmt.

Anmerkung: Die hier angegebenen Daten werden ausschließlich zur Organisation und
Durchführung der Rüstzeit benötigt und verwendet. Die Daten werden nie an Dritte
weitergegeben oder für andere Zwecke genutzt!

…........................., den ….......................                …………………………………………...
         Ort                               Datum                                   Unterschrift des Teilnehmers



GEMEINSAM VOR INFEKTIONEN SCHÜTZEN Merkblatt des ROBERT KOCH-INSTITUT zum Freizeitpass  
Belehrung gemäß § 34 Abs. 5 Satz 2 Infektionsschutzgesetz für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte

In Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindergärten, Schulen oder Ferienlagern 
befinden sich viele Menschen auf engem Raum. Daher können sich hier Infekti-
onskrankheiten besonders leicht ausbreiten. Aus diesem Grund enthält das Infek-
tionsschutzgesetz eine Reihe von Regelungen, die dem Schutz aller Kinder und 
auch des Personals in Gemeinschaftseinrichtungen vor ansteckenden Krankheiten 
dienen. Über diese wollen wir Sie mit diesem Merkblatt informieren.

1. Gesetzliche Besuchsverbote

Das Infektionsschutzgesetz schreibt vor, dass ein Kind nicht in den Kindergarten, 
die Schule oder eine andere Gemeinschaftseinrichtung (z. B. Freizeiten, Zeltla-
gern usw.) gehen darf, wenn es an bestimmten Infektionskrankheiten erkrankt ist 
oder ein entsprechender Krankheitsverdacht besteht. Diese Krankheiten sind in der 
Tabelle 1 aufgeführt.

Bei einigen Infektionen ist es möglich, dass Ihr Kind die Krankheitserreger nach 
durchgemachter Erkrankung (oder seltener: ohne krank gewesen zu sein) aus-
scheidet. Auch in diesem Fall können sich Spielkameraden, Mitschüler/-innen oder 
das Personal anstecken. Nach dem Infektionsschutzgesetz ist deshalb vorgesehen, 
dass die „Ausscheider“ bestimmter Bakterien nur mit Zustimmung des Gesund-
heitsamtes und unter Beachtung der festgelegten Schutzmaßnahmen wieder in 
eine Gemeinschaftseinrichtung gehen dürfen (Tabelle 2).
Bei manchen besonders schwerwiegenden Infektionskrankheiten muss Ihr Kind be-
reits dann zu Hause bleiben, wenn eine andere Person bei Ihnen im Haushalt er-
krankt ist oder der Verdacht auf eine dieser Infektionskrankheiten besteht (Tabelle 3).

Natürlich müssen Sie die genannten Erkrankungen nicht selbst erkennen können. 
Aber Sie sollten bei einer ernsthaften Erkrankung Ihres Kindes ärztlichen Rat in 
Anspruch nehmen (z. B. bei hohem Fieber, auffallender Müdigkeit, wiederholtem 
Erbrechen, Durchfällen und anderen ungewöhnlichen oder besorgniserregenden 
Symptomen). Ihr Kinderarzt/Ihre Kinderärztin wird Ihnen darüber Auskunft geben, 

ob Ihr Kind eine Erkrankung hat, die einen Besuch einer Gemeinschaftseinrichtung 
nach dem Infektionsschutzgesetz verbietet.
Gegen einige der Krankheiten stehen Schutzimpfungen zur Verfügung. Ist Ihr Kind 
ausreichend geimpft, kann das Gesundheitsamt darauf verzichten, ein Besuchs-
verbot auszusprechen.

2. Mitteilungspflicht

Falls bei Ihrem Kind aus den zuvor genannten Gründen ein Besuchsverbot besteht, 
informieren Sie uns bitte unverzüglich darüber und über die vorliegende Krank-
heit. Dazu sind Sie gesetzlich verpflichtet und tragen dazu bei, dass wir zusammen 
mit dem Gesundheitsamt die notwendigen Maßnahmen gegen eine Weiterverbrei-
tung ergreifen können.

3. Vorbeugung ansteckender Krankheiten

Gemeinschaftseinrichtungen sind nach dem Infektionsschutzgesetz verpflichtet, über 
allgemeine Möglichkeiten zur Vorbeugung ansteckender Krankheiten aufzuklären.

Wir empfehlen Ihnen daher unter anderem darauf zu achten, dass Ihr Kind allgemeine 
Hygieneregeln einhält. Dazu zählt vor allem das regelmäßige Händewaschen vor dem 
Essen, nach dem Toilettenbesuch oder nach Aktivitäten im Freien.

Ebenso wichtig ist ein vollständiger Impfschutz bei Ihrem Kind. Impfungen ste-
hen teilweise auch für solche Krankheiten zur Verfügung, die durch Krankheits-
erreger in der Atemluft verursacht werden und somit durch allgemeine Hygiene 
nicht verhindert werden können (z. B. Masern, Mumps und Windpocken).  
Weitere Informationen zu Impfungen finden Sie unter: www.impfen-info.de

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Hausarzt/Ihre 
Hausärztin oder Kinderarzt/Kinderärztin oder an Ihr Gesundheitsamt.



Tabelle 1: Besuchsverbot von Gemeinschaftseinrichtungen und Mitteilungspflicht 
der Sorgeberechtigten bei Verdacht auf oder Erkrankung an folgenden Krankheiten:

• ansteckende Borkenflechte (Impetigo contagiosa) 
• ansteckungsfähige Lungentuberkulose
• bakterieller Ruhr (Shigellose)
• Cholera
• Darmentzündung (Enteritis), die durch EHEC verursacht wird 
• Diphtherie
• durch Hepatitisviren A oder E verursachte Gelbsucht/Leberentzündung 
   (Hepatitis A oder E)
• Hirnhautentzündung durch Hib-Bakterien
• infektiöser, das heißt von Viren oder Bakterien verursachter Durchfall
   und/oder Erbrechen (gilt nur für Kinder unter 6 Jahren)
• Keuchhusten (Pertussis)
• Kinderlähmung (Poliomyelitis)
• Kopflausbefall (wenn die korrekte Behandlung noch nicht begonnen wurde)
• Krätze (Skabies)
• Masern
• Meningokokken-Infektionen
• Mumps
• Pest
• Scharlach oder andere Infektionen mit dem Bakterium Streptococcus pyogenes
• Typhus oder Paratyphus
• Windpocken (Varizellen)
• virusbedingtes hämorrhagisches Fieber (z. B. Ebola)

Tabelle 2: Besuch von Gemeinschaftseinrichtungen nur mit Zustimmung des  
Gesundheitsamtes und Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei  
Ausscheidung folgender Krankheitserreger:

• Cholera-Bakterien
• Diphtherie-Bakterien
• EHEC-Bakterien
• Typhus- oder Paratyphus-Bakterien 
• Shigellenruhr-Bakterien

Tabelle 3: Besuchsverbot und Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei  
Verdacht auf oder Erkrankung an folgenden Krankheiten bei einer anderen 
Person in der Wohngemeinschaft:

• ansteckungsfähige Lungentuberkulose
• bakterielle Ruhr (Shigellose)
• Cholera
• Darmentzündung (Enteritis), die durch EHEC verursacht wird 
• Diphtherie
• durch Hepatitisviren A oder E verursachte Gelbsucht/Leberentzündung 
   (Hepatitis A oder E)
• Hirnhautentzündung durch Hib-Bakterien 
• Kinderlähmung (Poliomyelitis)
• Masern
• Meningokokken-Infektionen
• Mumps
• Pest
• Typhus oder Paratyphus
• virusbedingtes hämorrhagisches Fieber (z. B. Ebola)

                                                       Stand: 22.01.2015Merkblatt zum Verbleib bei den Eltern / Sorgeberechtigten


